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Kundmachung 
vom 22. November 2011 

des Beschlusses Nr. 149/2009 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 4. Dezember 2009 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Januar 2012 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr. 
149/2009 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im 
Beschluss Nr. 149/2009 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 149/2009 

vom 4. Dezember 2009 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 101/2009 vom 25. September 20091 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2001 über nationale Emissionshöchstmengen für 
bestimmte Luftschadstoffe2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird nach Nummer 21aqc (Verord-
nung (EG) Nr. 1516/2007 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"21ar. 32001 L 0081: Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale Emis-
sionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. L 309 
vom 27.11.2001, S.22), geändert durch: 

 
1 ABl. L 304 vom 19.11.2009, S. 18. 
2 ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 22. 
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- 1 03 T: Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechi-
schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Repu-
blik Slowenien und der Slowakischen Republik und die An-
passungen der die Europäische Union begründenden Verträge, 
angenommen am 16. April 2003 (ABl. L 236 vom 23.9.2003, 
S. 33) 

- 32006 L 0105: Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. No-
vember 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgen-
den Anpassungen: 
a) In Art. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"f) Norwegen: Emissionen im Gebiet Svalbards." 
b) In Bezug auf die in Art. 4 genannten Verpflichtungen werden 

in Anhang I die folgenden nationalen Emissionshöchstmen-
gen, die die EFTA-Staaten bis 2010 erreichen müssen, hinzu-
gefügt: 

Land SO2  
Kilotonnen 

NOx 
Kilotonnen 

VOC 
Kilotonnen 

NH3 
Kilotonnen 

Island 90 27 31 8 

Liechtenstein 0,11 0,37 0,86 0,15 

Norwegen 22 156 195 23 

c) Der Text von Art. 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
"Die EFTA-Staaten erstellen bis spätestens 1. März 2010 Pro-
gramme für die Verminderung der nationalen Emissionen der 
in Art. 4 genannten Schadstoffe mit dem Ziel, bis Ende 2010 
mindestens die nationalen Emissionshöchstmengen in Anhang 
I einzuhalten." 

d) Art. 6 Abs. 3 findet keine Anwendung. 
e) In Art. 8 Abs. 2 Unterabs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Die EFTA-Staaten unterrichten die EFTA-Überwachungsbe-
hörde nach Abs. 4 Bst. a des Protokolls 1 zum EWR-Ab-
kommen spätestens bis zum 31. März 2010 über die gemäss 
Art. 6 Abs. 1 und 2 erstellten Programme." 
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f) In Art. 8 Abs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
"Wenn die Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde 
nach Ziffer 4 Bst. a des Protokolls 1 zum EWR-Abkommen 
Informationen der EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise der 
EFTA-Staaten über nationale Programme austauschen, über-
mittelt die Kommission die von der EFTA-Überwachungsbe-
hörde erhaltenen Informationen den EU-Mitgliedstaaten und 
die EFTA-Überwachungsbehörde die von der Kommission 
erhaltenen Informationen den EFTA-Staaten binnen einem 
Monat nach ihrem Eingang."" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2001/81/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 5. Dezember 2009 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt. 


